
Sehr geehrte Damen und Herren,

der am 08.05.2019 veröffentlichte Referentenentwurf des „Jahressteuergesetzes 2019“ zielt u. a. 
auf die lang diskutierte Verschärfung der Immobilien-Share-Deals und sieht eine Reihe von 
Änderungen des Grunderwerbsteuergesetzes (GrEStG) zum 01.01.2020 vor:

Die steuerauslösende Beteiligungshöhe für die Erwerbe von Anteilen an grundbesitzhaltenden 
Personen- wie Kapitalgesellschaften wird von 95% auf 90% herabgesetzt. Das gilt für die An-
teilsvereinigungen bzw. Übertragung von bereits vereinigten Anteilen (§ 1 Abs. 3 GrEStG). 

Ferner gilt die neue 90%-Grenze für den Wechsel im Gesellschafterbestand einer Personenge-
sellschaft (§ 1 Abs. 2a GrEStG). Hier wird auch der Betrachtungszeitraum von bisher 5 auf 
nunmehr 10 Jahre erhöht. Flankierend werden die Vor- bzw. Nachbehaltensfristen für die Steuer-
befreiungen gem. §§ 5, 6 und 7 GrEStG von 5 auf 10 und in besonderen Fällen sogar auf 15 
Jahre erweitert. Somit wird ein innerhalb von 10 Jahren vollzogener Wechsel im Gesellschaf-
terbestand einer Personengesellschaft grundsätzlich grunderwerbsteuerbar, wenn mindestens 
90% der Anteile auf neue Gesellschafter übergehen. 

Dieser – bisher nur für die Personengesellschaften geltende – fiktive Grundstücksübergang 
wird nun auch auf die Kapitalgesellschaften erweitert (§ 1 Abs. 2b GrEStG-E). Künftig kann bei 
Immobilien-Kapitalgesellschaften Grunderwerbsteuer zwar vermieden werden, wenn der bis-
herige Gesellschafter in Höhe von mindestens 10,1% über einen Zeitraum von 10 Jahren be-
teiligt bleibt oder einen Co-Investor dafür einsetzt. Erwirbt der Hauptinvestor nach Ablauf der 
10-Jahresfrist die restlichen Anteile von 10,1%, kommt es zur steuerlichen Anteilsvereinigung.

Handelt es sich dabei (Anteilsvereinigung gem. § 1 Abs. 3 GrEStG) um Anteile an einer Perso-
nengesellschaft, kommt eine partielle Steuerbefreiung gem. § 6 GrEStG – soweit der Erwerber 
an der Gesellschaft bereits beteiligt war – nur dann zum Tragen, wenn eine Vorbehaltensfrist 
von 15 Jahren (bisher 5 Jahren) gegeben ist. 

Sind Anteile an einer Kapitalgesellschaft betroffen, findet die Steuerbefreiung des § 6 GrEStG 
auch nach neuem Recht keine Anwendung. Die Besteuerung lässt sich lediglich dadurch ver-
meiden, dass ein Co-Investor nach Ablauf von 10 Jahren die Anteile des Altgesellschafters 
übernimmt, wie bereits oben dargestellt. 

Zudem enthält der Referentenentwurf sehr umfangreiche und komplexe Übergangsregelungen, 
die zu beachten sind.

Mit freundlichen Grüßen

Bernd Kubak
Geschäftsführender Gesellschafter bei DORNBACH
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Diese Informationen und weitere Beiträge finden Sie auf unserer Website.

Termine September 2019 Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern 
und Sozialabgaben fällig werden:

1  Umsatzsteuervoranmeldungen und 
Lohnsteueranmeldungen müssen 
grundsätzlich bis zum 10. des dem 
Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) ab-
gegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Fei-
ertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden 
keine Säumniszuschläge erhoben. 
Eine Überweisung muss so frühzei-
tig erfolgen, dass die Wertstellung 
auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt.

2     Bei Zahlung durch Scheck ist zu be-
achten, dass die Zahlung erst drei 

Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es 
sollte stattdessen eine Einzugser-
mächtigung erteilt werden.

3    Für den abgelaufenen Monat.

4    Für den abgelaufenen Monat, bei 
Dauerfristverlängerung für den vor-
letzten Monat.

5        Die Sozialversicherungsbeiträge sind 
einheitlich am drittletzten Bankar-
beitstag des laufenden Monats fällig. 
Um Säumniszuschläge zu vermei-
den, empfiehlt sich das Lastschriftver-
fahren. Bei allen Krankenkassen gilt 
ein einheitlicher Abgabetermin für die 

Beitragsnachweise. Diese müssen 
dann bis spätestens zwei Arbeitstage 
vor Fälligkeit (d. h. am 24.09.2019) an 
die jeweilige Einzugsstelle übermittelt 
werden. Regionale Besonderheiten 
bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu be-
achten. Wird die Lohnbuchführung 
durch extern Beauftragte erledigt, 
sollten die Lohn- und Gehaltsdaten 
etwa zehn Tage vor dem Fälligkeit-
stermin an den Beauftragten übermit-
telt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag 
oder auf einen Tag nach Feiertagen 
fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch
Überweisung1  Scheck2

Lohnsteuer, Kirchensteuer,
Solidaritätszuschlag3

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019

Einkommensteuer,  
Kirchensteuer,  
Solidaritätszuschlag

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag

10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019

Umsatzsteuer4 10.09.2019 13.09.2019 06.09.2019
Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das 
zuständige Finanzamt abzuführen.

Sozialversicherung5 26.09.2019 entfällt entfällt

Geschäftsführer einer  
Kapitalgesellschaft als 
ständiger Vertreter

Eine in Luxemburg ansässige Ge-
sellschaft hatte sich mit dem Ankauf 
von Dental Altgold befasst. Der be-
herrschende Gesellschafter und Ge-
schäftsführer hatte Wohnung und Büro 
in Luxemburg, eine weitere Woh-
nung in Deutschland in Grenznähe.

Nach einer Fahndungsprüfung kam 
das Finanzamt zu dem Ergebnis, 
dass der Geschäftsführer durch die 

regelmäßigen geschäftlichen Aktivi-
täten in Deutschland als ständiger 
Vertreter anzusehen sei. Das Han-
deln des Geschäftsführers in Deutsch- 
land führe damit zu einer beschränk-
ten Körperschaftsteuerpflicht des aus- 
ländischen Unternehmens (§ 2 Nr. 1 
KStG i. v. m. § 49 Abs. 1 Nr. 2 Buchst. 
a EStG).

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. 
v. 23.10.2018, I R 54/16, BFH/NV 
2019, S. 645) bestätigte, dass Orga- 
ne von juristischen Personen stän- 
dige Vertreter sein können.

Kosten einer ausgerich-
teten Geburtstagsfeier  
als Einnahme

Lädt ein Arbeitgeber anlässlich des 
Geburtstags eines Arbeitnehmers Ge- 
schäftsfreunde, Repräsentanten des 
öffentlichen Lebens, Vertreter von 
Verbänden und Berufsorganisationen 
sowie Mitarbeiter der Firma zu ei-
nem Empfang ein, ist zu prüfen, ob 
es sich um ein Fest des Arbeitgebers 
oder um ein privates Fest des Arbeit-
nehmers handelt. Bei einem Fest 
des Arbeitgebers liegt eine betrieb-
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liche Veranstaltung vor. Die vom Ar-
beitgeber übernommenen Kosten blei- 
ben beim Arbeitnehmer steuerfrei. 
Bei einem privaten Fest des Arbeit-
nehmers stellen alle vom Arbeitge-
ber getragenen Kosten einen lohn-
steuerpflichtigen geldwerten Vorteil 
für den Arbeitnehmer dar.

Ein bei einer Pfarrei angestellter 
Pfarrer war Vorsitzender des Kurato-
riums einer Krankenhaus Stiftung. 
Anlässlich seines besonderen Ge-
burtstags lud das Kuratorium ohne 
Einbindung des Vorsitzenden 261 
Gäste in die Räumlichkeiten des 
Krankenhauses ein. Davon waren 
25 Gäste (also ca. 10 %) dem priva-
ten Umfeld des Jubilars zuzuordnen.

Das Finanzamt sah in der Durchfüh-
rung der Feier eine objektive Berei-
cherung des Pfarrers, da ihm eigene 
Aufwendungen erspart geblieben sei- 
en. Es erhöhte die erklärten Einkünf-
te aus selbständiger Arbeit (Kuratori-
umsvorsitz) um die gesamten bei der 
Feier angefallenen Kosten.

Dieser Auffassung folgte das Finanz-
gericht Münster (FG Münster, Urt. v. 
20.02.2019, 7 K 4084/16, (rkr.), EFG 
2019, S. 772) nicht. Es entschied, 
dass nur 10 % der Aufwendungen zu 
versteuern sind.

Korrektur von Einkünften 
im Außensteuerrecht bei 
gewinnmindernder Aus-
buchung einer Darlehns-
forderung

Im Streitfall aus 2005 führte eine 
deutsche GmbH für eine belgische 
Tochtergesellschaft ein nicht besi-
chertes Verrechnungskonto. Die Toch- 
tergesellschaft geriet in eine wirt-
schaftliche Schieflage. Daraufhin ver- 
zichtete die GmbH auf ihre Forde-
rung aus dem Verrechnungskonto 
und buchte diese in ihrer Bilanz ge-
winnmindernd aus. Das Finanzamt 
neutralisierte die gewinnmindernde 
Ausbuchung nach den Regelungen 
des Außensteuergesetzes (§ 1 Abs. 
1 AStG).

Bislang ging der Bundesfinanzhof für 
Sachverhalte, die einem Doppelbe-
steuerungsabkommen unterlagen da- 
von aus, dass sich aufgrund einer 
Regelung im OECD Musterabkom-
men eine Gewinnneutralisierung nach 
dem Außensteuergesetz auf sog. 
Preisberichtigungen beschränkte (Art. 
9 Abs. 1 OECD MustAbk), wohinge-
gen die Neutralisation der gewinn-
mindernden Ausbuchung einer Dar-
lehnsforderung ausgeschlossen war. 
Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
27.02.2019, I R 73/16, BFH/NV 
2019, S. 731) gab diese Sichtweise 
nun auf.

Die gewinnmindernde Ausbuchung 
war im Streitfall zu neutralisieren. 
Die fehlende Besicherung stellte 
eine nicht fremdübliche (Darlehns-)
Bedingung dar. Eine Beschränkung 
der Korrektur auf sog. Preisberichti-
gungen (v. a. Verrechnungspreise) 
lässt sich weder dem Wortlaut noch 
dem Sinn und Zweck des OECD- 
Musterabkommens entnehmen. Auch 
das Unionsrecht steht der Einkünfte-
korrektur nicht entgegen.

Steuerabzug bei umfassen-
der Rechteüberlassung

Ein Unternehmen eines Medienkon-
zerns hatte Verträge mit einer in Groß- 
britannien ansässigen Gesellschaft 
(Ltd.) abgeschlossen. Es ging sowohl 
um einen Roman als auch um die Fern- 
sehfassung dieses Romans. Die Ltd. 
räumte dem Unternehmen unwider-
ruflich das ausschließliche, inhaltlich, 
zeitlich wie auch räumlich nicht be-
schränkte Recht zur weltweiten Ver-
wertung des Objekts im Rahmen von 
Film- und Fernsehzwecken ein. Ein 
Rückfall der Rechte sollte nur dann er- 
folgen, wenn die Dreharbeiten nicht 
innerhalb von fünf Jahren durchge-
führt werden. Das Medienunterneh-
men zahlte der Ltd. dafür 20.000 €.

Das Medienunternehmen war der Auf- 
fassung, dass der Vorgang eine Ver-
äußerung darstellte. Die Finanzverwal- 
tung ging hingegen von einer zeitlich 
beschränkten Rechteüberlassung mit 

der Folge aus, dass das deutsche 
Medienunternehmen verpflichtet ge-
wesen wäre, Abzugssteuer anzu-
melden und abzuführen (§ 50a Abs. 
1 Nr. 3 EStG). Der Bundesfinanzhof 
(BFH, Urt. v. 24.10.2018, I R 69/16, 
BFH/NV 2019, S. 611) bestätigte die 
Auffassung des Finanzamts.

Entgegen der Ansicht des Medien-
unternehmens sind die Rechte nicht 
veräußert worden. Auch wenn einem 
Erwerber ein umfassendes Nutzungs- 
recht an dem Werk eines Urhebers 
eingeräumt wird, kommt dies nicht ei- 
ner Veräußerung des Rechts gleich.

Aufwendungen für ein mit 
Nutzungsrecht eines Drit-
ten belastetes Grundstück 
als vorab entstandene 
Werbungskosten

Eine Mutter vermietete ein Gebäude 
mit einer Ladeneinheit und sechs 
Mietwohnungen. Ihr Sohn erwarb die- 
ses gemeinsam mit seiner Schwes-
ter im Wege der vorweggenomme-
nen Erbfolge. Die Mutter behielt sich 
ein lebenslängliches Nutzungsrecht 
(Nießbrauch) vor. Später kaufte der 
Sohn seiner Schwester ihren Teil ab. 
Er wollte die Finanzierungskosten (Zin- 
sen), die ihm im Rahmen des Er-
werbs entstanden waren, als vorab 
entstandene Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Vermietung und 
Verpachtung abziehen. Der Bundes-
finanzhof (BFH, Urt. v. 19.02.2019, 
IX R 20/17, BFH/NV 2019, S. 540) 
lehnte dies ab.

Werbungskosten sind Aufwendungen, 
die durch die Erzielung steuerpflich-
tiger Einnahmen veranlasst sind. Sie 
können auch schon vor der Erzie-
lung der Einnahmen anfallen. Ab-
ziehbar sind sie nur dann, wenn zwi-
schen Kosten und Einnahmen ein 
ausreichend bestimmter wirtschaftli-
cher Zusammenhang besteht. Der zeit- 
liche Zusammenhang ist zwar kein 
Tatbestandsmerkmal, ihm kommt je-
doch indizielle Bedeutung zu. Daher 
sind nach ständiger Rechtsprechung 
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Aufwendungen für ein mit einem le-
benslänglichen Nutzungsrecht eines 
Dritten belastetes Grundstück keine 
vorab entstandenen Werbungskos-
ten, solange ein Ende der Nutzung 
nicht absehbar ist. So lag der Fall 
auch hier. Der Nießbrauch bestand 
lebenslänglich.

Billigkeitserlass bei Kinder-
geldrückforderung

Wer Kindergeld erhält, muss die Fa-
milienkasse über Änderungen seiner 
persönlichen Verhältnisse informie-
ren. In einem vom Bundesfinanzhof 
(BFH, Urt. v. 08.11.2018, III R 31/17, 
BFH/NV 2019, S. 557) entschiede-
nen Fall vergaß dies eine Mutter. Sie 
teilte der Familienkasse nicht mit, 
dass ihre sich in der Ausbildung be-
findende Tochter, für die sie Kinder-
geld erhielt, Mutter geworden war. 
Sie erhielt deshalb für die Dauer der 
Elternzeit unberechtigt Kindergeld. 
Das Kindergeld hatte die Mutter an 
ihre Tochter, die Sozialhilfe bezog, 
weitergeleitet. Bei der Tochter wurde 
das Kindergeld auf ihre Sozialhilfe 
angerechnet.

Als die Familienkasse das Kinder-
geld zurückforderte, beantragte die 
Mutter einen Billigkeitserlass. Das 
lehnte der Bundesfinanzhof ab.

Eine sachliche Unbilligkeit liegt vor, 
wenn die Geltendmachung eines An-
spruchs zwar dem Wortlaut einer Vor- 
schrift entspricht, aber nach dem 
Gesetzeszweck nicht zu rechtferti-
gen ist oder dessen Wertungen zu-
widerläuft, sog. Gesetzesüberhang. 
Das kann bei der Anrechnung von 
Kindergeld auf Sozialleistungen der 
Fall sein. Hier kam aber die Pflicht-
verletzung der Mutter, die Familien-
kasse nicht zu informieren, hinzu. 
Das Ermessen der Familienkasse 
war daher nicht dahingehend auf 
Null reduziert, dass nur ein Erlass 
das einzig mögliche Ergebnis der Er-
messensausübung sein konnte.

Formwechsel einer OHG  
in eine GmbH

Wirtschaftliche, gesellschaftsrechtli-
che und andere Gründe zwingen Un-
ternehmen, ihre Organisationsstruktu- 
ren einer ständigen Prüfung zu un-
terziehen und ggf. durch Umwand-
lung in eine andere Rechtsform an-
zupassen. Die Gründe für eine Um- 
wandlung sind vielfältig und von den 
jeweiligen rechtlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen der Unterneh-
men und ihrer Beteiligten abhängig.

Die Umwandlung einer Offenen Han-
delsgesellschaft (OHG) in eine GmbH 
ist zulässig. Dabei sind die Vorschrif-
ten des Umwandlungsgesetzes und 
des Umwandlungssteuergesetzes zu 
beachten. Beim Wechsel von der 
OHG in eine GmbH ist u. a. die sog. 
Buchwertverknüpfung möglich. Die 
Übertragung der Vermögens- und 
Schuldposten aus der Schlussbilanz 
der OHG in die Eröffnungsbilanz (Über- 
nahmebilanz) der GmbH erfolgt zu 
unveränderten Werten. Stille Reser-
ven werden nicht aufgelöst. Es ent-
steht kein zu versteuernder Gewinn.

Bei einer solchen Umwandlung ver-
langt die Finanzverwaltung, dass der 
qualifizierte Einbringungsgegenstand 
(Betrieb, Teilbetrieb oder Miteigen-
tumsanteil) am steuerlichen Übertra-
gungsstichtag vorhanden sein muss.

Das Niedersächsische Finanzgericht 
(Niedersächsisches FG, Urt. v. 
29.01.2019, 8 K 163/17, (Rev. ein-
gel., Az. BFH: I R 13/19), EFG 2019, 
S. 628) bestätigte diese Auffassung. 
Eine Einbringung im Wege des Rechts- 
formwechsels einer OHG in eine 
GmbH könne nicht mit steuerlicher 
Rückwirkung vorgenommen werden, 
wenn die OHG im Zeitpunkt des Um-
wandlungsbeschlusses bereits kei-
ner Tätigkeit mehr nachgehe.

Der Bundesfinanzhof muss abschlie-
ßend entscheiden.

Abtretung von Gesell-
schaftsforderungen im 
Zusammenhang mit Man-
telkauf als Gestaltungs-
missbrauch

Der Gesellschafter einer inaktiven 
GmbH veräußerte seine Anteile an 
einen fremden Dritten. Es lagen Ver-
lustvorträge vor. Weiterhin bestanden 
Gesellschafterdarlehn gegenüber dem 
Anteilsveräußerer und dessen Vater, 
wobei die Darlehnsgeber zur Ver-
meidung einer Insolvenzantrags-
pflicht den Rangrücktritt erklärt hat-
ten. Unmittelbar nach dem Verkauf 
der Geschäftsanteile veräußerten die 
beiden Darlehnsgeber ihre gegen 
die GmbH bestehenden Darlehns-
forderungen an die Ehefrau des neu 
Eingetretenen weit unter Buchwert. 
Die Ehefrau als neue Darlehnsgläu-
bigerin erklärte ebenfalls den Ran-
grücktritt. Nachfolgend brachte der 
Neugesellschafter sein Einzelunter-
nehmen in die GmbH ein, die sodann 
erhebliche Gewinne erwirtschaftete. 
Aufgrund der hohen Verlustvorträge 
zahlte die Gesellschaft keine Steu-
ern. Die Darlehn der Ehefrau wurden 
fortlaufend getilgt.

Nach einer Betriebsprüfung vertrat 
das Finanzamt die Auffassung, dass 
die Tilgungen, die über den Anschaf-
fungspreis hinausgingen, als ver-
deckte Gewinnausschüttung zu be-
handeln seien. Der Bundesfinanzhof 
(BFH, Urt. v. 11.12.2018, VIII R 
21/15, BFH/NV 2019, S. 542) wider-
sprach. Allerdings müsse noch ein-
mal geprüft werden, so das Gericht, 
ob hier Darlehnsrückzahlungen vor 
Eintritt des Besserungsfalls geleistet 
wurden, die unter Umständen doch 
zu einer verdeckten Gewinnausschüt- 
tung führen könnten.

Korrektur fälschlicherweise 
gewinnerhöhend ausgebuch-
ter Verbindlichkeit

Ein Kommanditist schied aus einer 
KG aus und erhielt eine Abfindung, 
die die KG dadurch erfüllte, dass sie 
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private Bankdarlehn des Kommandi-
tisten übernahm. Die KG buchte die 
zunächst passivierten Darlehnsver-
bindlichkeiten 1995 fälschlicherwei-
se gewinn- und steuererhöhend aus. 
Die darauf beruhende Steuerveran-
lagung 1995 wurde bestandskräftig. 
1996 bemerkte sie den Fehler und 
buchte den Darlehnsbetrag gewinn- 
und steuermindernd ein.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
08.11.2018, IV R 38/16, BFH/NV 
2019, S. 551) entschied, dass dies 
rechtens war. Die Verbindlichkeit war 
nach den Grundsätzen ordnungsmä-
ßiger Buchführung zwingend in der 
Bilanz auszuweisen, weil die Abfin-
dung betrieblich veranlasst war und 
die Ausbuchung 1995 die Steuerbe-
lastung erhöht hatte. Weil das Veran-
lagungsjahr 1995 aber bestandskräf-
tig war, musste die gewinnmindernde 
Einbuchung in der Schlussbilanz des 
ersten Jahrs nachgeholt werden, in 
der dies mit steuerlicher Wirkung 
verfahrensrechtlich möglich war, so-
mit 1996.

Erlangung des wirtschaftli-
chen Eigentums an einem 
Grundstück bei Übertra-
gung auf eine Stiftung

Zwei Ehepaare errichteten im Jahr 
2001 zusammen eine privatrechtli-
che Stiftung zur Förderung steuer-
begünstigter Zwecke und wandten 
dieser ein im Miteigentum aller Stif-
ter stehendes Grundstück zu. Die 
Stiftung erteilte eine Zuwendungs-
bestätigung und bescheinigte, dass 
die Zuwendung anlässlich der Neu-
gründung der Stiftung in deren Ver-
mögensstock bis zum Ablauf eines 
Jahrs nach der Gründung erfolgt 
sei. Erst im November 2003 erklär-
ten die Stifter die Auflassung vor 
dem Notar und beantragten erst-
mals für den Veranlagungszeitraum 
2005, eine Zuwendung in den Ver-
mögensstock der Stiftung anlässlich 
deren Neugründung zu berücksich-
tigen. In den Jahren 2006 und 2007 
machten sie weitere Beträge gel-

tend. Das Finanzamt verwehrte den 
begehrten Sonderausgabenabzug.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
06.12.2018, X R 11/17, BFH/NV 
2019, S. 622) gelangte zu der Auf-
fassung, dass die Voraussetzungen 
für den Sonderausgabenabzug für 
eine Vermögensstockspende nicht 
vorliegen (§ 10b Abs. 1a EStG), da 
die Stifter nicht innerhalb des maß-
geblichen Zeitraums das wirtschaft-
liche Eigentum auf die Stiftung 
übertragen haben. Das Eigentum 
an dem Grundstück sowie Besitz, 
Gefahr, Nutzungen und Lasten wa-
ren erst zum Zeitpunkt des notariel-
len Einbringungsvertrags überge-
gangen. Ein bloßer schuldrechtlicher 
Anspruch der Stiftung auf Übertra-
gung des Grundstücks reicht für die 
Annahme wirtschaftlichen Eigen-
tums nicht aus.

Wohnungseigentümerge-
meinschaft haftet nicht für 
verzögerte oder mangelhaf-
te Sanierung

Eine Wohnungseigentümerin klagte 
gegen die Wohnungseigentümerge-
meinschaft auf Zahlung von Scha-
densersatz, weil deren Wohnung auf- 
grund von Sanierungsarbeiten über 
einen langen Zeitraum unbewohnbar 
war. Die Sanierung wurde auf einer 
Eigentümerversammlung beschlos-
sen, die Arbeiten wurden aber erst 
durch einen neuerlichen Beschluss 
in Auftrag gegeben und erst nach 
Verstreichen einer längeren Zeit-
spanne abgeschlossen. Die betroffe-
ne Eigentümerin warf der Gemein-
schaft vor, den Sanierungsbeschluss 
mangelhaft umgesetzt zu haben.

Wird durch eine Gemeinschaft ein 
Sanierungsbeschluss getroffen, der 
nicht oder nur unvollständig durch-
geführt wird, scheidet eine Haftung 
der übrigen Wohnungseigentümer od- 
er der Gemeinschaft aus. Ersatz-
pflichtig ist in einem solchen Fall der 
Verwalter, da eine Durchführungs-
pflicht der Gemeinschaft für gefasste 

Beschlüsse nicht besteht. Diese haf-
tet selbst dann nicht, wenn der Ver-
walter bei der Durchführung des Be-
schlusses pflichtwidrig handelt. Dies 
hat der Bundesgerichtshof (BGH, 
Urt. v. 16.11.2018, V ZR 171/17) ent-
schieden.

Widerstreitende Steuer-
festsetzung bei mehrfacher 
Berücksichtigungsmöglich-
keit eines Sachverhalts

Ein in Deutschland wohnender Steu-
erpflichtiger war Miterbe seiner ver-
storbenen Schwester, die Schweizer 
Staatsangehörige war. Zum Nach-
lass gehörten zwei in der Schweiz 
belegene Grundstücke. Sowohl die 
schweizerische als auch die deut-
sche Steuerbehörde berücksichtig-
ten die Grundstücke bei der Festset-
zung der Erbschaftsteuer. Das deut- 
sche Finanzamt rechnete die in der 
Schweiz festgesetzte Erbschaftsteu-
er auf die deutsche an. Der deutsche 
Erbschaftsteuerbescheid wurde be-
standskräftig. Später verlangte der 
Erbe eine Herabsetzung seiner Erb-
schaftsteuer. Er berief sich auf das 
Doppelbesteuerungsabkommen mit 
der Schweiz, nach dem Deutschland 
in der Schweiz belegenes Grundver-
mögen erbschaftsteuerfrei stellt, wenn 
der Erblasser Schweizer Staatsan-
gehöriger war. Die Erfassung in der 
Schweiz und in Deutschland sei eine 
widerstreitende Steuerfestsetzung, 
die die Berichtigung auch eines be-
reits bestandskräftigen Bescheids 
ermögliche.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
20.03.2019, II R 61/15, BHF/NV 
2019, S. 725) lehnte das ab. Wider-
streitende Steuerfestsetzungen lie-
gen nur dann vor (§ 174 Abs. 1 Satz 
1 AO), wenn die in den Bescheiden 
getroffenen Regelungen aufgrund 
der materiellen Rechtslage nicht mit-
einander vereinbar und daher wi-
dersprüchlich sind, weil nur eine der 
festgesetzten Rechtsfolgen zutreffen 
kann. Ein Widerstreit in diesem Sin-
ne lag nicht vor. Die Schweizer Steu
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erbehörde konnte gemäß des Dop-
pelbesteuerungsabkommens den Er- 
werb besteuern. Zugleich durfte das 
deutsche Finanzamt den Erwerb im 
Rahmen des Progressionsvorbehalts 
berücksichtigen. Weil in der mehrfa-
chen Berücksichtigung kein denklo-
gischer Widerspruch liegt, konnte 
derselbe Sachverhalt mehrfach er-
fasst werden. Dass das Grundstück 
in Deutschland fälschlicherweise in 
die Bemessungsgrundlage einbezo-
gen und nicht im Rahmen des Pro-
gressionsvorbehalts berücksichtigt 
wurde, spielt dabei keine Rolle.

Identität von Rechnungs-
aussteller und leistendem 
Unternehmer als Voraus-
setzung für den Vorsteuer-
abzug

Ein Unternehmer verkaufte umsatz-
steuerpflichtig Computer und Soft-
ware. Er machte Vorsteuer aus dem 
Erwerb von Elektronikartikeln von 
den Zulieferfirmen T und F geltend. 
Die Waren wurden ihm von der A- 
AG angeboten, von der er die Waren 
entweder abholte oder sie von der 
A- AG direkt an seine Abnehmer ver-
schicken ließ.

Das Finanzamt war der Ansicht, 
dass T und F als sog. missing trader 
(Nichtunternehmer) und der Unter-
nehmer als sog. buffer (Zwischen-
händler) in eine Umsatzsteuerbe-
trugskette eingebunden waren und 
versagte dem Unternehmer den Vor-
steuerabzug.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
14.02.2019, V R 47/16, BFH/NV 
2019, S. 783) entschied unter Be-
zugnahme auf die Rechtsprechung 
des Gerichtshofs der Europäischen 
Union (EuGH, Urt. v. 15.11.2017, 
C-374/16, C-375/16, DStRE 2017, 
S. 1531), dass für den Vorsteuerab-
zug u. a. leistender Unternehmer 
und Rechnungsaussteller identisch 
sein müssen. Das war hier nicht der 
Fall, denn die Lieferungen wurden 
von der A -AG und nicht von T und F 

ausgeführt. Mithin wurden die von T 
und F abgerechneten Lieferungen 
nicht erbracht und die von der A -AG 
ausgeführte Lieferung nicht abge-
rechnet.

Umsatzsteuerrechtliche 
Behandlung von Abmah-
nungen bei Urheberrechts-
verletzungen

Ein Tonträgerhersteller mahnte die 
rechtswidrige Verbreitung von Ton-
aufnahmen im Internet ab. Er bot 
gleichzeitig an, gegen Unterzeich-
nung einer Unterlassungserklärung 
und Zahlung von pauschal 450 € 
(netto) von Klagen abzusehen. Die 
erhaltenen Zahlungen behandelte 
der Tonträgerhersteller als nicht um-
satzsteuerbaren Schadensersatz.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Urt. v. 
13.02.2019, XI R 1/17, BMF/NV 
2019, S. 793) sah dies anders: Nach 
dem Urheberrecht hat der in seinem 
Urheberrecht Verletzte einen Unter-
lassungsanspruch. Vor Einleitung ei-
nes gerichtlichen Verfahrens auf Un-
terlassung soll der Rechtsverletzer 
abgemahnt und ihm Gelegenheit ge-
geben werden, den Streit durch Ab-
gabe einer strafbewehrten Unterlas-
sungserklärung beizulegen. Daneben 
besteht ein Schadensersatzanspruch. 
Zweck der Abmahnung ist die Besei-
tigung und Unterlassung der Verlet-
zungshandlung. Sie soll auf das rechts- 
verletzende Verhalten aufmerksam 
machen, vor einem drohenden Ge-
richtsverfahren warnen, auf eine au-
ßergerichtliche Streitbeilegung hin-
wirken und einen kostspieligen Pro- 
zess vermeiden.

Die Abmahnung erfolgte zumindest 
auch im Interesse des jeweiligen 
Rechtsverletzers, weil er die Mög-
lichkeit erhält, einen kostspieligen 
Prozess zu vermeiden. Dies ist als 
umsatzsteuerpflichtige sonstige Leis- 
tung des Tonträgerherstellers anzu-
sehen. Die geleisteten Zahlungen 
der Abgemahnten sind entsprechend 
das Entgelt.

Wie ist der Begriff „Num-
mer der Rechnung“ im 
Vorsteuervergütungsantrag 
zu verstehen?

Steuererstattungen an nicht in Deutsch- 
land ansässige Steuerpflichtige er-
folgen auf Antrag durch das Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt). In 
dem fristgerecht zu stellenden An-
trag ist für jede Rechnung u. a. die 
Rechnungsnummer anzugeben.

Das BZSt versagte einem österrei-
chischen Antragsteller die Steuerer-
stattung, weil er bis zum Ablauf der 
Antragsfrist keinen den gesetzlichen 
Anforderungen entsprechenden Vor-
steuervergütungsantrag vorgelegt ha- 
be. Zwar erfolgte die Antragstellung 
fristgerecht, nur waren statt der Rech- 
nungsnummern Referenznummern 
eingetragen.

In dem Rechtsstreit mit dem BZSt 
setzte der Bundesfinanzhof (BFH, 
Beschl. v. 13.02.2019, XI R 13/17, 
BFH/NV 2019, S. 664) das Revisi-
onsverfahren aus, bis der Gerichts-
hof der Europäischen Union die fol-
genden Fragen beantwortet hat:

•   Reicht es für den ordnungsgemä-
ßen Vorsteuervergütungsantrag aus, 
wenn in der Spalte „Beleg-Nr.“ 
nicht die Rechnungsnummer, son-
dern eine Referenznummer einge-
tragen ist?

•   Gilt ein Erstattungsantrag, in dem 
statt der Rechnungsnummer die 
Referenznummer angegeben wur-
de, trotzdem als vollständig und 
als fristwahrend vorgelegt? Ist da-
bei zu berücksichtigen, dass der 
Antragsteller aufgrund der Gestal-
tung des elektronischen Portals in 
Österreich und des Antragsvor-
drucks in Deutschland annehmen 
konnte, es genüge für eine formell 
vollständige und fristgerechte An-
tragstellung die Eintragung einer 
anderen Kennziffer als der Rech-
nungsnummer?
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Leistungsbeschreibung 
beim Kauf von Waren im 
Niedrigpreissegment

Ein Unternehmen handelte mit nied-
rigpreisigen Textilien. Der Einkaufs-
preis für die in großen Mengen ein-
gekauften Waren bewegte sich fast 
ausschließlich im unteren und mittle-
ren einstelligen Eurobereich. Die Ar-
tikelbezeichnungen auf den Ein-
gangsrechnungen beschränkten sich 
auf die Warengattung, z. B. Hosen, 
Blusen, T-Shirts, Pullover u. ä.

Das Finanzamt versagte den Vor-
steuerabzug wegen nach seiner Mei- 
nung nicht hinreichender Leistungs-
beschreibung auf den Rechnungen. 
Die bloße Gattungsangabe sowie 
die aus den Lieferscheinen ersichtli-
chen zusätzlichen Angaben zur An-
zahl, den Farben und zu Größen der 
Artikel reichten nicht aus. Erforder-
lich wären nähere handelsübliche 
Bezeichnungen sowie die Angabe, 
welche und wie viele Artikel in wel-
chen Farben bzw. Farbkombinatio-
nen und in welchen konkreten Grö-
ßen geliefert worden seien.

Der Bundesfinanzhof (BFH, Beschl. 
v. 14.03.2019, V B 3/19, BFH/NV 
2019, S. 654) hat in einem Ausset-
zungsverfahren ernstliche Zweifel an 
den Forderungen des Finanzamts. 
Damit könnte auch gegen unions-
rechtliche Vorgaben verstoßen wer-
den. Nach deutschem Recht ist die 
handelsübliche Bezeichnung für je-
den Gegenstand erforderlich; die eu-

ropäische Norm fordert aber ledig-
lich Angaben zur Art der gelieferten 
Gegenstände (Art. 226 Nr. 6 MwSt-
SystRL). Dies bestätigt ein Urteil des 
Gerichtshofs der Europäischen Union 
(EuGH, Urt. v. 15.09.2016, C- 
516/14, DStR 2016, S. 2216).

Bis zur endgültigen Entscheidung im 
Hauptsacheverfahren gewährte der 
Bundesfinanzhof daher die bean-
tragte Aussetzung der Vollziehung.

Kein ermäßigter Umsatz-
steuersatz auf Pflanzen-
lieferung bei Herstellung 
einer Gartenanlage

Die Lieferung von Pflanzen (z. B. 
Blumen, Bäume) unterliegt grund-
sätzlich dem ermäßigten Umsatz-
steuersatz. Dies gilt auch dann, 
wenn der Betreiber einer Baumschu-
le auf Wunsch eines Teils seiner 
Kunden zusätzlich das Einpflanzen 
der dort gekauften Pflanzen über-
nimmt. Nur das Entgelt für das Ein-
pflanzen unterliegt dem vollen Um-
satzsteuersatz.

Wird hingegen durch die Kombinati-
on der Pflanzenlieferungen mit den 
Gartenbauarbeiten eine Gartenanla-
ge geschaffen, liegt eine komplexe, 
einheitliche Leistung vor. Diese un-
terliegt dem vollen Umsatzsteuer-
satz.

Pflanzenlieferung und Gartenbauar-
beiten werden allerdings nur dann 
zusammengefasst, wenn beide Leis-

tungen durch denselben Unterneh-
mer ausgeführt werden (BFH, Urt. v. 
14.02.2019, V R 22/17, BFH/NV 
2019, S. 651).

Solaranlagen und Co. 
müssen ins Marktstamm-
datenregister eingetragen 
werden

Das Marktstammdatenregister ist ein 
amtliches Register für alle stromer-
zeugenden Anlagen. Das System 
löst seit Anfang 2019 alle bisherigen 
Meldewege für Anlagen nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz oder 
Kraft-Wärme-Kopplungs Gesetz ab. 
In ihm müssen alle Stromerzeu-
gungsanlagen registriert werden.

Eintragen muss sich beispielsweise 
auch, wer mit einer mit dem Netz 
verbundenen Solaranlage privaten 
Strom erzeugt. Das gilt für alle Pho-
tovoltaikanlagen, Blockheizkraftwer- 
ke, Batteriespeicher, Kraf-Wärme 
-Kopplungs-Anlagen, Windenergie-
anlagen und Notstromaggregate. 
Das gilt auch dann, wenn die Anla-
ge bereits seit vielen Jahren läuft.

Bereits vor dem 31. Januar 2019 in 
Betrieb befindliche Anlagen müssen 
grundsätzlich bis 31. Januar 2021 ein- 
getragen werden. Für Batteriespei-
cher gilt eine kürzere Frist. Die Re-
gistrierung muss hier bis zum 31. De- 
zember 2019 erfolgen. Jede Neuan-
lage, die ab Februar 2019 an den 
Start gegangen ist, muss innerhalb 
eines Monats nach Inbetriebnahme 
ins Marktstammdatenregister einge-
tragen werden.

Hinweis: Jede Strom erzeugende 
Anlage muss einzeln registriert wer-
den. Für eine Photovoltaikanlage mit 
Batteriespeicher bedarf es daher 
zweier einzelner Eintragungen (Ver-
ordnung zur Änderung der Markt-
stammdatenregisterverordnung v. 
15.11.2018, BGBl 2018 I, S. 1891).
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Veranstaltungstermine von und mit DORNBACH

27. August 2019

KÖLN: Workshop – Bilanzsteuerrechtliche Behandlung von Pfandgeldern

Das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) I R 33/11 vom 9. Januar 2013 zur bilanzsteuerrechtlichen Behandlung 
von Pfandgeldern hatte eine Vielzahl von Fragen aufgeworfen. Damals erfolgte keine Veröffentlichung im 
Bundessteuerblatt, weshalb das alte BMF-Schreiben zur bilanzsteuerrechtlichen Behandlung von Mehrrücknah-
men in der Getränkeindustrie vom 13. Juni 2005 weiterhin gültig war. Durch die zuletzt erfolgte Veröffentlichung 
des BFH-Urteils im Bundessteuerblatt und die Rücknahme des BMF-Schreibens hat sich die Rechtslage jedoch 
geändert. Das BFH-Urteil ist nun für die nachgeordnete Finanzverwaltung bindend, und zwar auch rückwirkend 
für alle noch nicht veranlagten Fälle.

Zu diesem Thema findet im Auftrag des VDM ein Workshop mit Herr Stephan Michels, WP, StB, Geschäfts-
führender Gesellschafter und Herr Helmut Brendt, WP, StB, Geschäftsführender Gesellschafter (beide bei der 
DORNBACH GmbH in Köln) statt.

23. Oktober 2019

KOBLENZ: DORNBACH Seminar – Aktuelles zum Lohnsteuer- und Reisekostenrecht 2020

Zum Jahreswechsel 2019 / 2020 sind wieder zahlreiche lohnsteuerliche und reisekostenrechtlichen Neuerungen 
und Fortentwicklungen zu beachten. Im Blickpunkt stehen neben Gesetzesänderungen, aktueller BFH-Recht-
sprechung zur Anwendung des Reisekostenrechts auch neue Verwaltungsanweisungen, die es unmittelbar 
anzuwenden gilt, um Haftungsrisiken des Arbeitgebers zu vermeiden.

Der Referent: Herr Diplom-Finanzwirt Michael Seifert, Steuerberater und ehemals in der Finanzverwaltung 
Nordrhein-Westfalen, der Steuerabteilung des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK) und  
des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer (VDMA) tätig. Er ist Mitautor des Einkommensteuer-
Kommentars Korn.

Detaillierte Informationen zum Veranstaltungsort, Ablauf und zur Anmeldung finden Sie auf unserer  
Homepage www.dornbach.de unter Events oder Sie wenden sich direkt an 

Frau Lydia Schmidt, PR- und Marketing-Referentin  
Telefon: +49 261 94 31 - 438  •  Mail: lschmidt@dornbach.de


